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Wenn mit der Erweiterung der EU die
Zahl nationaler Interessen zunimmt, so
bleibt dies nicht ohne Folgen für die
europäische Außen- und Sicherheitspo-
litik. Zu fragen ist, wie sich die EU als
internationaler Akteur zukünftig dar-
stellen wird und wie die Außen- und Si-
cherheitspolitik dem Anspruch der Ge-
meinsamkeit gerecht werden kann. Vor
dem Hintergrund einer veränderten si-
cherheitspolitischen Lage erläutert Fran-
co Algieri zunächst die Entwicklung, Pro-
grammatik und Umsetzung der europäi-
schen Außen- und Sicherheitspolitik.
Will die erweiterte Union ein Stabilitäts-
raum für ihre Mitgliedstaaten und die
Nachbarregionen werden, muss sich
das strategische Konzept folgerichtig in
Übereinstimmung mit den Grundsätzen
der Vereinten Nationen am Leitmotiv
des Multilateralismus orientieren. Wenn
auch von einer Vergemeinschaftung der
Außen- und Sicherheitspolitik gegen-
wärtig keine Rede sein kann, hat die 
Bevölkerung der EU – nicht zuletzt unter
dem Eindruck des Irak-Krieges – hohe Er-
wartungen hinsichtlich der internatio-
nalen Handlungsfähigkeit der Union.
Die entscheidende Frage wird sein, wie
es die neuen Mitglieder mit der außen-
und sicherheitspolitischen Zusammen-
arbeit halten werden. Red.

MIT DER ERWEITERUNG NEHMEN
NATIONALE INTERESSEN ZU

Angesichts der Uneinigkeit europäischer Re-
gierungen darüber, wie dem Irak unter Sad-
dam Hussein zu begegnen sei, war im Jahr
2003 oftmals vom Scheitern der Gemeinsa-
men Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) 
die Rede. Innerhalb der 15 EU-Mitgliedstaaten
sowie zwischen alten und neuen Mitgliedern
zeigten sich schwerwiegende Meinungsunter-
schiede, die den Erwartungen an ein sich 
enger zusammenschließendes Europa ent-
gegenwirkten. Nachdem osteuropäische Re-
gierungen in unmissverständlicher Form ihre
Solidarität mit den Vereinigten Staaten zum
Ausdruck gebracht hatten, verstärkte sich
innerhalb der EU zunächst die Befürchtung,
die anstehende Erweiterung würde zu einer
Belastungsprobe für die Fortentwicklung der
GASP.1 An diesem Beispiel verdeutlicht sich
nicht nur der hohe Stellenwert der transatlan-
tischen Beziehungen bei der Ausgestaltung
der Außen- und Sicherheitspolitik der EU, son-
dern es wird auch erkennbar, dass der Be-
griff „gemeinsam“ hinterfragt werden muss.
Mit der Erweiterung der Union nimmt die 
Zahl der nationalen Interessen, die im Rahmen
der GASP aufeinandertreffen, zu und das Er-
reichen gemeinsamer Positionen kann schwie-
riger werden.

DIE HERAUSFORDERUNGEN
ÜBERSCHREITEN DIE KAPAZITÄT
EINZELNER STAATEN

Gleichzeitig ist festzustellen, dass der hohe
wirtschaftliche und politische Verflechtungs-
grad der EU mit allen Regionen dieser Welt, in
Verbindung mit der Vielzahl und der jeweiligen
Beschaffenheit der sicherheitspolitischen He-
rausforderungen, die Handlungs- und Problem-
lösungsfähigkeiten einzelner Staaten über-
schreitet. Die Fortführung der Außen- und Si-
cherheitspolitik bildet folglich einen essenziel-
len Baustein des europäischen Integrations-
prozesses. In diesem Zusammenhang bedarf
ein weiteres Ereignis des Jahres 2003 der Auf-
merksamkeit. Im Dezember scheiterten die Ver-
handlungen über die europäische Verfassung.
Der zur Diskussion stehende Verfassungstext
beinhaltete unter anderem einige sehr weit rei-
chende Vorschläge zur Stärkung des außen-
und sicherheitspolitischen Profils der EU (vgl.
Algieri 2004). So war beispielsweise die Einfüh-
rung des Amts eines Außenministers der Union
vorgesehen und damit verknüpfte sich die Er-
wartung, europäische Außenpolitik könne bes-
ser gebündelt, erkennbarer und vernehmbarer
werden. Wenngleich zu Beginn des Jahres 2004
noch nicht absehbar ist, ob der Verfassungstext
erneut zur Diskussion gestellt und dann die Zu-
stimmung aller 25 EU-Mitgliedstaaten finden
wird, bestehen trotzdem ausreichende Mög-
lichkeiten, die Außen- und Sicherheitspolitik
weiterzuentwickeln.
Vor diesem Hintergrund sind drei zentrale Fra-
gen aufzuwerfen: Wie stellt sich der interna-
tionale Akteur EU dar? Welches Entwicklungs-
potenzial besteht? Wird die Außen- und Si-
cherheitspolitik dem Anspruch der Gemein-
samkeit gerecht, oder sind angesichts der zu-
nehmenden Zahl der Beteiligten neue Formen
der Zusammenarbeit notwendig? Um diese

Fragen zu beantworten, müssen nicht nur die
aktuellen Herausforderungen erkannt werden,
sondern es muss Verständnis darüber beste-
hen, was sich hinter dem Begriff „Europäische
Außen- und Sicherheitspolitik“ verbirgt, wie
sich diese entwickelt hat und wie sie formuliert
und umgesetzt wird.

HERAUSFORDERUNGEN NEUER QUALITÄT

In den Neunzigerjahren des letzten Jahrhun-
derts wandelte sich die sicherheitspolitische
Lage Europas nachhaltig. Die außen- und si-
cherheitspolitischen Überlegungen und das
Handeln der EU-Mitgliedstaaten waren nun
nicht länger durch die Ost-West-Konfronta-
tion überlagert. Neue Herausforderungen in
Europa ergaben sich beispielsweise auf dem
Balkan, wo der Zerfall des ehemaligen Jugosla-
wiens zu zunehmender Instabilität bis hin zum
Krieg geführt hatte. Krisenherde in der weite-
ren Nachbarschaft der EU (beispielsweise im
Kaukasus und im nördlichen Afrika) kamen hin-
zu. Die Osterweiterung der EU bedeutet eine
beispiellose geografische Ausweitung der EU
mit einer neuen Außengrenze vom Baltikum bis
Südosteuropa. Durch diese und mögliche künf-
tige Erweiterungsrunden rückt die Union näher
an Staaten und Regionen heran, von denen
heute einige durch ein hohes Krisenpotenzial
gekennzeichnet sind (vgl. Tabelle 1).
Aber auch die Entwicklungen in geografisch
weiter entfernten Regionen verlangen die Auf-
merksamkeit der EU. Für das Jahr 2003 wurden
weltweit 218 politische Konflikte gezählt (Hei-
delberger Institut für internationale Konflikt-
forschung 2003). Hierzu gehören auf der
höchsten Konfliktebene 14 Kriege (davon sie-
ben in Afrika) und 21 ernste Krisen mit Ge-
walteinsatz (davon zehn in Asien). Und seit 
den Terroranschlägen vom 11. September 2001

DAS AUSSEN- UND SICHERHEITSPOLITISCHE PROFIL DER ERWEITERTEN EU
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EU-25 EU-27 EU-28
(einschl. Bulgarien und Rumänien) (einschließlich Türkei)

Russland Russland Russland

Weißrussland Weißrussland Weißrussland

Ukraine Ukraine Ukraine

Ehemalige Jugoslawische Ehemalige Jugoslawische Ehemalige Jugoslawische 
Republik Mazedonien Republik Mazedonien Republik Mazedonien

Albanien Albanien Albanien

Serbien und Montenegro Serbien und Montenegro Serbien und Montenegro

Kroatien Kroatien Kroatien

Moldawien Moldawien

Georgien

Armenien

Iran

Irak

Syrien

TABELLE 1: GEMEINSAMER DIREKTER GRENZVERLAUF DER ERWEITERTEN EU 
MIT NACHBARSTAATEN
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und in deren Folge nimmt das Thema interna-
tionaler Terrorismus eine prominente Stellung
bei der Ausrichtung europäischer Außen- und
Sicherheitspolitik ein. In engem Zusammen-
hang hierzu steht die Gefahrenlage, die sich
aus der Weiterverbreitung von Massenver-
nichtungswaffen ergibt. Weitere Sicherheits-
interessen der EU richten sich auf die Auf-
rechterhaltung einer geregelten Weltwirt-
schaftsordnung ebenso wie auf die Bekämp-
fung des sich verschärfenden Armutsproblems
und der damit verbundenen Folgen (insbeson-
dere in Afrika und Asien).

HANDELSPOLITIK UND KOOPERATION

Europäische Außenpolitik als übergeordneter
Begriff umfasst die Gesamtheit der nach au-
ßen gerichteten Aktivitäten der EU. Mit am
längsten und umfassendsten ausgebaut sind
die Handels- und Kooperationsbeziehungen zu
dritten Staaten und Organisationen.2 Der An-
teil der EU-Ausfuhren umfasste 2002 ein
Fünftel der gesamten Ausfuhren weltweit und
liegt über den jeweiligen Anteilen der USA, Ja-
pans und Chinas (vgl. Tabelle 2). Der Anteil der
Einfuhren in die EU belief sich im selben Jahr
auf etwas weniger als ein Fünftel der gesam-
ten Einfuhren weltweit und die Union lag hier
hinter den USA (vgl. Tabelle 3). Bei den Ausfuh-
ren waren die wichtigsten Handelspartner der
EU-15 im Jahr 2002 die USA (24,1%), die

Schweiz (7,1%), Japan (4,2%), Polen (3,7%)
und China (3,4%). Mit Blick auf die Einfuhren
in die EU ergibt sich folgende Reihenfolge:
USA (17,6%), China (8,2%), Japan (6,9%),
Schweiz (5,9%) und Russland (4,8%). Die Be-
rechnungen für die EU-28 deuten darauf hin,
dass deren Einfuhren noch höher lägen, die
Ausfuhren aber fast auf gleicher Höhe blieben
(vgl. Allen 2001). Besonders die Länder der
ehemaligen Sowjetunion, einschließlich Russ-
lands, werden in solch einem Szenario als Han-
delspartner der EU deutlich aufgewertet.
Es liegt im Interesse der EU, dass die Regionen,
mit denen sie intensive Handelsbeziehungen
pflegt, nicht destabilisiert werden. Beispiels-
weise könnte ein eskalierender Konflikt in Ost-
oder Südostasien zu einer nachhaltigen Beein-
trächtigung der Seehandelswege führen. Ne-
ben den reinen handelspolitischen Beziehun-
gen sind deshalb auch andere Formen der Ko-
operation der EU mit Dritten zu beachten.
Durch die Aufnahme politischer Grundprinzi-
pien wie der Achtung der Menschenrechte, der
Förderung der Demokratie und der Rechts-
staatlichkeit in die Abkommen mit Dritten,
werden in vielen Fällen die Beziehungen „kon-
ditionalisiert“, d.h. eine Missachtung durch
den Kooperationspartner kann zu einer teil-
weisen oder vollständigen Aussetzung der Be-
ziehungen durch die EU führen. Ein weiterer
wichtiger Bestandteil europäischer Außenpo-
litik ist die humanitäre Hilfe. Annähernd 30%
der humanitären Hilfe weltweit wird durch die

Union geleistet und im Jahr 2002 beliefen sich
die Finanzentscheidungen im Rahmen von
ECHO (Amt für humanitäre Hilfe der EG) auf
fast 538 Millionen Euro.5

DIE GEMEINSAME AUSSEN- UND
SICHERHEITSPOLITIK (GASP)

Im Vergleich zur Handelspolitik ist die GASP
ein noch junger Bestandteil des europäischen
Integrationsprojekts (vgl. Nuttall 2000). Zwar
hatten die Mitgliedstaaten der EG bereits in
den Siebzigerjahren damit begonnen, ihrer zu-
nehmenden ökonomischen Integration und
der gewachsenen Bedeutung der Gemein-
schaft durch die Koordination ihrer Außenpo-
litiken im Rahmen der Europäischen Politi-
schen Zusammenarbeit (EPZ) mehr Gewicht zu
verleihen. Es handelte sich jedoch nur um eine
Koordinierung und keineswegs eine gemeinsa-
me Politik. Sicherheitspolitisch waren die EG-
Staaten vor dem Hintergrund des Ost-West-
Konflikts in die von den USA geführte westli-
che Weltordnung eingebettet. Die Grenzen
dieser Zusammenarbeit zeigten sich am Ende
der Siebziger- und zu Beginn der Achtzigerjah-
re im Falle internationaler Krisen, wie der so-
wjetischen Invasion in Afghanistan oder der
Geiselnahme in der amerikanischen Botschaft
in Teheran. Aus den Erkenntnissen über die
Schwächen der EPZ ergaben sich weitere Re-
formschritte und schließlich erhielt sie 1987

Welt EU USA Japan China
(Extra EU)3

Werte Anteil Werte Anteil Werte Anteil Werte Anteil Werte Anteil
(Mrd. €) (%) Werte (Mrd. €) (%) Werte (Mrd. €) (%) Werte (Mrd. €) (%) Werte (Mrd. €) (%) Werte 

1990 1 849,4 100 355,2 19,2 300,5 16,2 213,7 11,5 50,2 2,7

1996 2 929,2 100 626,3 21,3 476,5 16,2 303,9 10,3 117,1 3,9

1997 3 515,1 100 721,1 20,5 589,2 16,7 348,0 9,8 158,9 4,5

1998 3 375,3 100 733,4 21,7 591,4 17,5 323,5 9,5 160,5 4,7

1999 3 779,5 100 760,2 20,1 632,0 16,7 367,2 9,7 180,3 4,7

2000 5 064,9 100 942,0 18,5 814,2 16,0 480,8 9,4 266,3 5,2

2001 5 004,1 100 985,3 19,6 795,9 15,9 423,5 8,4 292,2 5,8

2002 4 841,9 100 993,8 20,5 713,6 14,7 412,9 8,5 337,5 6,9

TABELLE 2: ENTWICKLUNG DES WELTHANDELS – AUSFUHREN

Quelle: Eurostat 2003, S.18

Welt EU USA Japan China
(Extra EU)4

Werte Anteil Werte Anteil Werte Anteil Werte Anteil Werte Anteil
(Mrd. €) (%) Werte (Mrd. €) (%) Werte (Mrd. €) (%) Werte (Mrd. €) (%) Werte (Mrd. €) (%) Werte 

1990 1 943,7 100 404,4 20,8 387,7 19,9 177,7 9,1 40,9 2,1

1996 3 027,0 100 581,0 19,1 620,0 20,4 263,7 8,7 96,9 3,1

1997 3 608,5 100 672,6 18,6 764,2 21,1 287,8 7,9 111,3 3,0

1998 3 518,1 100 710,5 20,1 812,5 23,0 241,9 6,8 110,1 3,1

1999 3 970,5 100 779,8 19,6 952,0 23,9 280,3 7,0 138,0 3,4

2000 5 364,5 100 1 033,4 19,2 1 303,0 24,2 393,6 7,3 217,7 4,0

2001 5 363,2 100 1 028,0 19,1 1 278,9 23,8 373,9 6,9 241,4 4,5

2002 5 289,9 100 987,5 18,6 1 235,9 23,3 342,2 6,4 273,1 5,1

TABELLE 3: ENTWICKLUNG DES WELTHANDELS – EINFUHREN

Quelle: Eurostat 2003, S. 20
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durch Titel III der Einheitlichen Europäischen
Akte erstmals eine verbindliche internationale
Grundlage (vgl. Nuttall 1992). Doch schon bald
danach, 1989/90, verlangten das Ende des Ost-
West-Konflikts, der Zerfall der Sowjetunion,
die beginnenden Transformationsprozesse in
Mittel- und Osteuropa, die deutsche Einheit
und die Kuwait-Krise mit dem zweiten Golf-
krieg von der zwischenzeitlich auf zwölf Mit-
gliedstaaten angewachsenen Gemeinschaft
ein deutlich anderes außenpolitisches und nun
auch sicherheitspolitisches Profil.
Mit Titel V des Vertrags von Maastricht (in
Kraft getreten am 1. November 1993) wurden
erstmals konkrete Bestimmungen für eine Ge-
meinsame Außen- und Sicherheitspolitik in
das Vertragswerk integriert. Dieser zwischen
den Mitgliedstaaten der EU erreichte Minimal-
konsens für die GASP erwies sich aber als nicht
ausreichend, um den Wirkungsgrad außenpo-
litischen Handelns der Union entscheidend zu
vergrößern. Weiterhin bestand beispielsweise
ein Defizit bei der schnellen Krisenreaktion. Die
erste Reformetappe der GASP fand Nieder-
schlag im Vertrag von Amsterdam (in Kraft ge-
treten am 1. Mai 1999), brachte aber – abgese-
hen von der Einführung des Amts eines Hohen
Vertreters für die GASP (das von Javier Solana
bekleidet wird) – nur begrenzte Fortschritte. So
blieb weiterhin eine Kluft zwischen den an die
EU gerichteten Erwartungen und den verfüg-
baren Handlungsinstrumenten bestehen. Die
heute geltende und gegenüber dem Amster-
damer Vertrag weiter ausgebaute Grundlage
für die GASP ergibt sich aus dem am 1. Febru-
ar 2003 in Kraft getretenen Vertrag von Nizza.
Doch auch hier zeigen sich noch manche kon-
zeptionellen Schwächen, wie beispielsweise
eine nur sehr begrenzte Möglichkeit zu Mehr-
heitsabstimmungen. Gerade in einer EU mit
zunehmend mehr Interessen bedarf es aber
entsprechender Verfahren, um Blockaden zu
verhindern.
Trotz erkennbarer Defizite bietet die GASP ei-
nen zunehmend intensiver genutzten Rah-
men, um das außen- und sicherheitspolitische
Profil der EU zu stärken (vgl. Regelsberger
2003a). Ob gemeinsame Erklärungen, politi-
sche Dialoge, Beschlüsse zu Abkommen mit
Drittstaaten oder konkret auf einen Problem-
fall abgestimmte Handlungsanweisungen – in
Verbindung mit handels- und kooperationspo-
litischen Instrumenten ergibt sich hieraus ein
Potenzial, das den Einfluss der EU in der Welt
kontinuierlich erhöht. 

EUROPÄISCHE SICHERHEITS- 
UND VERTEIDIGUNGSPOLITIK ALS TEIL
DER GASP

Mit der Europäischen Sicherheits- und Vertei-
digungspolitik (ESVP) ergibt sich eine qualita-
tive Erweiterung der GASP (vgl. Algieri 2001).
Wegweisend war die gemeinsame Erklärung
von St. Malo, in der Frankreich und Großbri-
tannien im Dezember 1998 forderten, dass die
EU über die Fähigkeit zu autonomem Handeln
und über entsprechend einsetzbare militäri-
sche Mittel verfügen sollte. Der Kosovo-Krieg
erhöhte im ersten Halbjahr 1999 den Druck auf
die Union, eigene militärische Fähigkeiten zur
Konfliktlösung aufzubauen. Während der
deutschen EU-Präsidentschaft im ersten Halb-
jahr 1999 vertieften die Mitgliedstaaten die
Debatte zu sicherheits- und verteidigungspo-
litischen Fragen und der Kölner EU-Gipfel im
Juni desselben Jahres legte die Wegvorgabe
für die ESVP fest. Es folgten zahlreiche Initia-
tiven der EU-Mitgliedstaaten, die darauf ab-
zielten, die ESVP derart auszubauen, dass die
Union dadurch in die Lage versetzt wird, ins-
besondere in geografisch näher gelegenen Re-
gionen mehr sicherheitspolitische Verantwor-
tung zu übernehmen. 
Neue institutionelle Strukturen wurden ge-
schaffen und die Entscheidungsverfahren aus-
gebaut. Durch ein gemeinsames europäisches
Planziel (headline goal) haben sich die Mitglied-
staaten geeinigt, die Fähigkeit zu entwickeln,
durch freiwillige Zusammenarbeit innerhalb
von 60 Tagen Streitkräfte bis zu einer Stärke von
50.000 bis 60.000 Personen aufzubauen und
diese in einer Krise auch über einen Zeitraum
von einem Jahr aufrechterhalten zu können.
Mit Blick auf die verfügbaren personellen Kräf-
te wurde dieses Ziel zwischenzeitlich erreicht.
Doch daneben sind noch eine Reihe wichtiger

Fähigkeiten zu gewährleisten, die noch keines-
wegs in ausreichender Weise verfügbar sind.
Beispielsweise ergibt sich ein quantitativer und
qualitativer Nachbesserungsbedarf bei der Ver-
fügbarkeit und Verlegefähigkeit der Kräfte, dem
strategischen Luft- und Seetransport, der
Durchhaltefähigkeit und der Interoperabilität
der Einheiten sowie in den Bereichen militäri-
sche Ausrüstung, einschließlich Waffen und
Munition, Unterstützungsdienste und Schutz
der Streitkräfte. 
Die Herstellung militärischer Fähigkeiten und
die Möglichkeit zur Durchführung militä-
rischer Operationen bedeutet jedoch nicht,
dass es sich hierbei um eine EU-Armee han-
deln wird – gleichwohl wird diese Option 
in der europapolitischen Debatte allmählich
vernehmbar. Auf nationaler Ebene sind nun
umfassende Umstrukturierungsprozesse not-
wendig, um die Fähigkeit zu gemeinsamen
Militäroperationen zu verbessern. Die Neu-
ausrichtung der Bundeswehr ist eine Reak-
tion auf die Herausforderungen, die im euro-
päischen Verbund bewältigt werden sollen.
Des Weiteren müssen technische Standards
und Ausrüstung aufeinander abgestimmt
sein. Hierzu wird eine europäische Rüstungs-
agentur aufgebaut, die darüber hinaus zum
Ziel hat, die technologische Kluft zwischen
Europa und den USA zu verringern und die
rüstungspolitische Abhängigkeit Europas ab-
zumildern.

VERBESSERUNG DES ZIVILEN
KRISENMANAGEMENTS

Um das zivile Krisenmanagement zu verbes-
sern, haben sich die EU-Mitgliedstaaten eben-
falls auf entsprechende Ziele geeinigt. So 
werden bis zu 5.000 Polizeibeamte für interna-

DAS ERSTE KONTINGENT FRANZÖSISCHER SOLDATEN IST AM 10.6.2003 ZU SEINEM EINSATZ IN DER VON REBELLEN-
MILIZEN UMKÄMPFTEN STADT BUNIA (KONGO) EINGETROFFEN. DIE SO GENANNTE „OPERATION ARTEMIS“ STAND IM

EINKLANG MIT DER ENTSPRECHENDEN RESOLUTION DES UN-SICHERHEITSRATES UND WURDE GROßENTEILS VON EU-
MITGLIEDERN DURCHGEFÜHRT. Fotonachweis: picture-alliance/dpa

Ziele der GASP 
(Titel V, Artikel 11, Vertrag von Nizza)

■ Wahrung der gemeinsamen Werte, der
grundlegenden Interessen, der Unabhängig-
keit und der Unversehrtheit der Union;

■ Stärkung der Sicherheit der Union;

■ Wahrung des Friedens und Stärkung der
internationalen Sicherheit;

■ Förderung der internationalen Zusammen-
arbeit;

■ Entwicklung und Stärkung von Demokratie
und Rechtsstaatlichkeit sowie die Achtung
der Menschenrechte und Grundfreiheiten.

Die erweiterte EU als internationaler Akteur 
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tionale Missionen im gesamten Spektrum 
von Konfliktpräventions- und Krisenbewälti-
gungsoperationen sowie zur Deckung des spe-
zifischen Bedarfs in den einzelnen Phasen die-
ser Operationen bereitgestellt. Wenn in dritten
Staaten Krisen ausbrechen, die zu einer Ge-
fährdung der Stabilität eines Landes führen
können, und wenn dadurch auch die Durch-
führung von Hilfs- und Kooperationsprogram-
men der EU gefährdet wird, kann die Europäi-
sche Kommission einen neu geschaffenen Kri-
senreaktionsmechanismus auslösen. 
Erste konkrete Erfahrungen konnten bereits 
gemacht werden. Im Januar 2003 begann die
EU-Polizeimission in Bosnien und Herzegowina,
an der 500 Polizeibeamte aus den 15 EU-Mit-
gliedstaaten und weiteren 18 Ländern beteiligt
sind. Im Dezember 2003 wurde die Polizeimis-

sion in der ehemaligen jugoslawischen Republik
Mazedonien (Polizeimission Proxima) eingelei-
tet, mit 200 Polizeikräften aus EU-Mitgliedstaa-
ten und anderen Ländern. Auf der Grundlage 
eines Beschlusses des UN-Sicherheitsrats wur-
de von Ende März bis Mitte Dezember 2003 eine
EU-Militäroperation in der ehemaligen jugosla-
wischen Republik Mazedonien durchgeführt
(Operation Concordia). Die EU löste damit die
NATO ab, griff bei der Durchführung aber auf
deren Mittel und Fähigkeiten zurück. Bis auf 
Dänemark und Irland waren alle übrigen EU-
Staaten sowie 14 weitere Staaten (darunter die
acht neuen EU-Mitglieder aus Osteuropa) be-
teiligt. Die erste EU-Militäroperation ohne
Unterstützung durch die NATO fand von Juni 
bis September 2003 in der demokratischen 
Republik Kongo statt (Operation Artemis). Sie

stand im Einklang mit der entsprechenden Re-
solution des UN-Sicherheitsrats. Von der Fähig-
keit, eine Militäroperation vergleichbar mit der
NATO-Operation Allied Force im Kosovo ohne
Unterstützung seitens der USA durchzuführen,
ist die EU jedoch noch weit entfernt (vgl. Ber-
telsmann Foundation 2000).

DIE TRANSATLANTISCHE DIMENSION

Die ESVP wird vorerst nicht ohne die enge Zu-
sammenarbeit der EU mit der NATO auskom-
men und die Europäer können ihre sicherheits-
politischen Ausrichtung nicht ungeachtet der
Interessenlage der USA umsetzen. Bereits in
der Entstehungsphase der ESVP war von der
amerikanischen Regierung warnend darauf
hingewiesen worden, dass es nicht zu einer
Entkoppelung der Europäer aus dem sicher-
heitspolitischen Kooperationsgeflecht mit den
Vereinigten Staaten kommen dürfe. Europäi-
sche Entscheidungen sollten nicht losgelöst
vom größeren NATO-Entscheidungsrahmen
sein (No decoupling); ein Duplizieren von
Truppenplanung, Kommandostrukturen und
Beschaffungsentscheidungen sei zu vermei-
den (No duplication); und NATO-Mitglieder,
die nicht Mitglieder der EU sind, dürften nicht
diskriminiert werden (No discrimination). Wie
sich im Frühjahr 2003 am Widerstand Wa-
shingtons gegenüber den Überlegungen Bel-
giens, Deutschlands, Frankreichs und Luxem-
burgs zu militärischen Planungs- und Kom-
mandostrukturen für die EU gezeigt hatte,
blieb die Skepsis der USA bestehen. Letztend-
lich gelang es den Europäern zumindest, auf
der Grundlage eines britisch-deutsch-franzö-
sischen Vorschlags, die Zustimmung der ame-
rikanischen Regierung zu einer eigenen Pla-
nungszelle für zivile und militärische Aufga-
ben zu erlangen. Für die amerikanische Zu-
stimmung bedurfte es des Dialogs des briti-
schen Premierministers Blair mit dem ameri-
kanischen Präsidenten Bush. Blair gelang es,
die Skeptiker in Washington davon zu über-
zeugen, dass diese Entwicklung nicht zu einer
Aushöhlung der NATO führen werde.

KRITISCHE AUFMERKSAMKEIT DER USA
WIRD BESTEHEN BLEIBEN

Die kritische Aufmerksamkeit der Vereinigten
Staaten gegenüber den Entwicklungen in Euro-
pa wird dennoch weiter bestehen bleiben, denn
die schärfere Konturierung des außen-, sicher-
heits- und verteidigungspolitischen Profils der
EU wird unausweichlich eine Neuausrichtung
der transatlantischen Beziehungen erfordern.
Wie auch immer sich die Strategie der USA
gegenüber Europa entwickeln wird – es sei an
dieser Stelle dahingestellt ob in Richtung eines
partiellen Rückzugs aus Europa, eines neuen
Engagements in Europa oder einer global aus-
gerichteten und ausgewogenen Aufgaben-
teilung mit Europa – kann dies nicht ohne die 
Beachtung einer über mehr außenpolitische
Machtressourcen verfügende EU geschehen.
Innerhalb der erweiterten EU werden die neu-
en Mitgliedstaaten aus Osteuropa darauf ach-
ten, dass die transatlantischen Beziehungen
nicht geschwächt werden. Auch die NATO wird

TABELLE 4: MITGLIEDSCHAFTEN IN EU UND NATO 

EU 25 (2004) NATO 26 (2004) EU 27 EU 28

Mitgliedschaft
in EU und NATO

Belgien X X X X

Dänemark X X X X

Deutschland X X X X

Frankreich X X X X

Griechenland X X X X

Italien X X X X

Luxemburg X X X X

Niederlande X X X X

Bulgarien – X X X

Estland X X X X

Lettland X X X X

Litauen X X X X

Polen X X X X

Portugal X X X X

Rumänien – X X X

Slowakei X X X X

Slowenien X X X X

Spanien X X X X

Tschechische Republik X X X X

Türkei – X – X

Ungarn X X X X

Vereinigtes Königreich X X X X

Mitgliedschaft EU, 
aber nicht NATO:

Finnland X – X X

Irland X – X X

Malta X – X X

Österreich X – X X

Schweden X – X X

Zypern X – X X

Mitgliedschaft NATO, 
aber nicht EU: 

Island – X – –

Norwegen – X – –

Kanada – X – –

Vereinigte Staaten – X – –



2004 erweitert und dies wirft die Frage auf, ob
deren Funktion als sicherheitspolitisches Ver-
bindungsglied über den Atlantik gestärkt wird.
Bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt der
Beitrittsdiskussion mit diesen Kandidatenstaa-
ten zur EU bzw. NATO war eine unmissver-
ständliche Zuordnung ihrer sicherheitspoliti-
schen Erwartungen zu erkennen. Die Mitglied-
schaft in der EU wird in den Kontext der sich
hieraus ergebenden sicherheits- und stabili-
tätsbildenden Implikationen für die jeweiligen
Volkswirtschaften und Gesellschaften gesetzt.
Die NATO hingegen wird als der primäre Si-
cherheitsgarant für die Verteidigungspolitik
und als Forum zur Anbindung an die Vereinig-
ten Staaten verstanden. Unter Berücksichtung
der historischen Erfahrungen dieser Länder er-
scheint diese Zuordnung nachvollziehbar. 

DAS STRATEGISCHE KONZEPT DER EU

Das Leitmotiv europäischer Außenpolitik fin-
det sich in dem Begriff Multilateralismus. 
Dieser steht für eine Umgangsform zwischen
Staaten und/oder Institutionen und basiert 
auf der Erkenntnis, dass die Einbeziehung 
aller betroffenen Parteien und ein gemeinsam
erarbeiteter Problemlösungsansatz langfristig
Stabilität liefern kann. Die Orientierung der 
EU am Multilateralismus geht einher mit der
Verpflichtung zum Handeln in Einklang mit
den Grundsätzen der Vereinten Nationen. Ihre
Bedeutung wird sehr deutlich in der europäi-
schen Sicherheitsstrategie (vgl. Europäische
Sicherheitsstrategie 2003). Ihr qualitativer
Fortschritt für die europäische Außenpolitik
ergibt sich daraus, dass es den Staats- und Re-
gierungschefs der EU-25 im Dezember 2003
gelungen war, erstmals einen strategischen
Orientierungsrahmen zu schaffen. Sicherheit
wird darin nicht verengt, sondern umfassend
verstanden, d.h. der Zusammenhang aller ein
Sicherheitsproblem betreffenden Faktoren
wird hergestellt (vgl. zum umfassenden Si-
cherheitsbegriff: Bundesakademie für Sicher-
heitspolitik 2001). Solch ein Ansatz basiert auf
der Erkenntnis, dass beispielsweise das Ar-
mutsproblem oder Minderheitenfragen für 
die Ausgestaltung internationaler Sicherheit
ebenso zu berücksichtigen sind wie Nichtver-
breitungsregime oder militärische Konfliktlö-
sungskonzepte.

STRATEGISCHE ZIELE

Die strategischen Ziele der EU beziehen sich
auf die Abwehr von Bedrohungen (Terro-
rismus, Massenvernichtungswaffen, regionale
Konflikte), die Stärkung der Sicherheit der
Nachbarschaftsregionen (östlich der EU und
im Mittelmeerraum) sowie eine multilaterale
Weltordnung. In letzterem Fall wird den Ver-
einten Nationen, der Welthandelsorganisation
(WTO), der NATO und regionalen Organisatio-
nen (beispielsweise in Asien oder Südamerika)
eine besondere Bedeutung beigemessen. Der
multilaterale Ansatz durchzieht auch die euro-
päische Strategie gegen die Verbreitung von
Massenvernichtungswaffen. In dieser Strate-
gie veranschaulicht sich das EU-typische
Handlungsmuster, d.h. in einer ersten Phase
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werden präventive Maßnahmen wie multilate-
rale Verträge und Ausfuhrkontrollregime ge-
nutzt. Wenn diese sowie der politische Dialog
und diplomatischer Druck keinen Erfolg nach
sich ziehen sollten, sind Zwangsmaßnahmen
im Rahmen des Kapitels VII der Charta der 
Vereinten Nationen sowie des internationalen
Rechts (von Sanktionen bis zur Anwendung
von Gewalt) vorgesehen.

DIE UNION ALS STABILITÄTSRAUM

Das strategische Konzept baut auf der bislang
verfolgten außenpolitischen Ausrichtung der
EU auf und ermöglicht ihr, Schwerpunkte zu
setzen. Im regional engeren Blickwinkel ver-
steht sich die Union als ein Stabilitätsraum für
die eigenen Mitglieder und die Nachbarregio-
nen. Mit der Erweiterung auf 25 Staaten wer-
den die Beziehungen zu Russland, zur Ukraine,
zu Moldawien und Belarus sowie den Anrai-
nerstaaten des Mittelmeerraums bedeutsamer.
Nicht zuletzt in Erkenntnis der im Verlauf des
Irak-Konflikts teilweise sehr problematischen
transatlantischen Beziehungen sind diese
nunmehr in der Sicherheitsstrategie in beson-
derer Weise als unersetzlich beschrieben, je-
doch nicht im Sinne einer Dominanz durch die
USA. Als weitere künftige strategische Partner
der EU werden neben Kanada auch Japan, Chi-
na und Indien zu berücksichtigen sein. Der
strategische Radius der EU wird sich also über
die Nachbarschaftsregionen der EU hinaus
global ausdehnen. Das angestrebte breite Auf-
gabenspektrum soll humanitäre Aufgaben und
Rettungseinsätze, friedenserhaltende Aufga-
ben sowie Kampfeinsätze bei der Krisenbe-
wältigung einschließlich friedensschaffender
Maßnahmen, Operationen zur Entwaffnung
von Konfliktparteien oder die Unterstützung
von Drittstaaten bei der Terrorismusbekämp-
fung umfassen.
Der Einsatz von Gewalt als Mittel zur Lösung
internationaler Konflikte wird nicht grundsätz-
lich abgelehnt. Gewaltanwendung wird aber als
allerletzte Maßnahme verstanden und bedarf

der Legitimierung durch die Vereinten Natio-
nen. In der Sicherheitsstrategie wird die Not-
wendigkeit eines alle Instrumente und Politik-
bereiche umfassenden Ansatzes dargestellt
(vgl. Europäische Sicherheitsstrategie 2003):
„Die Herausforderung besteht nun darin, die
verschiedenen Instrumente und Fähigkeiten,
darunter die europäischen Hilfsprogramme
und den Europäischen Entwicklungsfonds, die
militärischen und zivilen Fähigkeiten der Mit-
gliedstaaten und andere Instrumente zu bün-
deln. All diese Instrumente und Fähigkeiten
können von Wirkungen für unsere Sicherheit
und die Sicherheit von Drittländern sein. Si-
cherheit ist die wichtigste Voraussetzung für
Entwicklung.“ Eine derart umfangreiche und
geostrategische Ausrichtung der EU kann nicht
nur politisch gewollt werden, sondern verlangt
die Akzeptanz und das Getragenwerden durch
die europäische Öffentlichkeit. Den nationalen
Parlamenten, dem europäischen Parlament wie
auch den Medien kommt hierbei eine wichtige
Funktion als Diskussionsraum zu.

FORTENTWICKLUNG IN DIFFERENZIERTER
FORM

Europäische Außenpolitik spiegelt sich in der
Summe all der genannten Formen des nach
außen gerichteten Handelns der EU wider.
Aufgrund der Entwicklungsgeschichte des eu-
ropäischen Integrationsprozesses haben sich
die zivilen und militärischen Fähigkeiten in
unterschiedlichen Zeiträumen entwickelt. Das
heute verfügbare Instrumentarium zur Ausge-
staltung dieser Außenpolitik wird kontinuier-
lich ausgebaut. Die Impulse hierzu kommen
von der EU und ihren Mitgliedstaaten und ste-
hen in einem direkten Zusammenhang mit
Entwicklungen der internationalen Politik.
Kennzeichnend bleibt eine erkennbare Diskre-
panz zwischen den an die EU gerichteten Er-
wartungen (sowohl von innerhalb der Union
wie von außerhalb) und ihrer Fähigkeiten.
Die eingangs gestellte Frage, ob die europäi-
sche Außen- und Sicherheitspolitik dem An-
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die GASP und ESVP nachgedacht, die es eini-
gen Mitgliedstaaten erlauben, weiter zu gehen
als andere. Ein zweiter entscheidender Grund
liegt in den unterschiedlichen Fähigkeiten und
der keineswegs einheitlichen Bereitschaft aller
EU-Mitgliedstaaten, die militärische Integra-
tion auszubauen.6 Um der hohen Komplexität
der internationale Sicherheitspolitik (vgl. Rei-
ter 2003) als gestaltender Akteur zu entspre-
chen, kann sich die EU aber nicht nur auf Teil-
fähigkeiten beschränken. Durch eine Differen-
zierung der Integration können Möglichkeiten
geschaffen werden, um trotz der wachsenden
Mitgliederzahl und all der damit verbundenen
Faktoren dennoch handlungsfähig zu bleiben.

DREI ENTWICKLUNGSSZENARIEN

Für die Sicherheits- und Verteidigungspolitik
wird es von entscheidender Bedeutung sein,
dass sich Deutschland, Frankreich und Groß-
britannien zusammenfinden. Welche weiteren
EU-Mitgliedstaaten sich dieser Avantgarde
anschließen können, wird letztendlich von de-
ren Bereitschaft zu weiter reichenden Schrit-
ten zum Ausbau ihrer Fähigkeiten abhängen.
Welche Entwicklungsszenarien sind zu be-
rücksichtigen?
■ Szenario 1: Die EU-Mitgliedstaaten be-

wegen sich bei ihren außen- und sicher-
heitspolitischen Aktivitäten weitestgehend
innerhalb des Vertragsrahmens. Koalitio-
nenbildung außerhalb des Vertrags ist 
selten.

■ Szenario 2: Die EU-Mitgliedstaaten be-
wegen sich bei ihren außen- und sicher-
heitspolitischen Aktivitäten sowohl inner-
halb wie außerhalb des Vertragsrahmens.
Koalitionenbildung außerhalb des Vertrags
findet regelmäßig statt. 

■ Szenario 3: Die EU-Mitgliedstaaten be-
wegen sich bei ihren außen- und sicher-
heitspolitischen Aktivitäten meistens au-
ßerhalb des Vertragsrahmens. Koalitionen-
bildung ist das bestimmende Grundmuster.

Zu Beginn des Jahres 2004 erscheint das zwei-
te Szenario als das der Realität am nächsten.
Nachdem bereits in der Vergangenheit wichti-
ge Integrationsschritte nur von einer begrenz-
ten Zahl an Mitgliedstaaten umgesetzt wur-
den (Schengen, Währungsunion), wird Diffe-
renzierung zum zentralen Bestimmungsmerk-
mal der erweiterten EU werden. Die integra-
tionswilligen Mitgliedstaaten müssen hierzu
ihre Zusammenarbeit in einzelnen alten und
neuen Politikfeldern vertiefen. Entsprechend
ihrer Interessenlage werden sie abwägen, wel-
che Entwicklung ihnen jeweils förderlich er-
scheint und wo für sie die Kosten-Nutzen Ana-
lyse den entscheidenden Mehrwert verspricht.
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spruch der Gemeinsamkeit gerecht wird, kann
dahingehend beantwortet werden, dass sich
eine bemerkenswerte Entwicklung des Poten-
zials der EU beobachten lässt. Doch zwischen
den Mitgliedstaaten gibt es eine unterschied-
liche Auffassung darüber, wie weitreichend die
supranationale Ebene mit entsprechenden
Kompetenzen ausgestattet werden soll. Von
einer Vergemeinschaftung der Außen- und Si-
cherheitspolitik kann zu diesem Zeitpunkt kei-
ne Rede sein. Allzu häufig wird der Fehler be-
gangen, die internationale Rolle der EU an je-
ner der USA zu messen. Ein derartiger Ver-
gleich ist nicht sinnvoll, denn er verkennt, dass
das System EU und das System USA in vieler-
lei Hinsicht elementare Unterschiede aufwei-
sen. Hierzu zählen unter anderem die Art, das
Selbstverständnis und die Rolle politischer 
Akteure; die Funktionen und Wirkungswei-
sen von Institutionen; die Entscheidungsfin-
dungsprozesse und die Implementierung von
Entscheidungen; Identitätsbildung und histo-
risch gewachsene Erfahrungen. Die EU ist trotz
ihrer teilweise staatsähnlichen Funktionen
nicht mit einem Staat vergleichbar (vgl. Rein-
hard 1999). Sie verfügt über eine, nur vor dem
Hintergrund ihrer spezifischen Entwicklungs-
geschichte und der sie prägenden Interessen
nachvollziehbare, eigene Organisationsform
und Identität. Entsprechend eigen ist ihre Art
die internationale Politik mitzugestalten.

HOHE ERWARTUNGEN AN DIE
INTERNATIONALE HANDLUNGSFÄHIGKEIT

Seitens der Bevölkerung der EU stoßen die
GASP und die ESVP auf Zustimmung. Die öf-
fentlichen Proteste und Großdemonstrationen
in europäischen Staaten gegen den Krieg im
Irak wurden als „Signal für die Geburt einer eu-
ropäischen Öffentlichkeit“ (Habermas und
Derrida 2003) bezeichnet. Diese Öffentlichkeit
hat sich gleichwohl schon wesentlich früher
herausgebildet und erhöht den Erwartungs-
druck hinsichtlich der globalen Handlungsfä-
higkeit der EU. Innerhalb der EU-15 liegt der
Zustimmungsgrad der Bevölkerung zur GASP
seit 1994 kontinuierlich über 60 Prozent. Eine
gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungs-
politik erhielt im Frühjahr 2003 74 Prozent Zu-
stimmung. Entscheidungen zu Verteidigungs-
angelegenheiten sind nach Meinung von 50
Prozent der Bürger auf europäischer Ebene zu
treffen, während 46 Prozent hierfür der natio-
nalen Ebene den Vorzug geben (vgl. Eurobaro-
meter 2003 und German Marshall Fund 2003).
Doch kann sich mit Blick auf die Erweiterung
und die damit verbundene Zunahme von Ak-
teuren und Interessen dieser Trend fortsetzen,
oder wird es möglicherweise zu einer Verlang-
samung oder gar Infragestellung der GASP
und ESVP kommen? Die ersten Erkenntnisse
bei der Zusammenarbeit mit den neuen Mit-
gliedstaaten im Rahmen der GASP deuten auf
deren weitgehende Unterstützung für dieses
Integrationsprojekt hin (vgl. Regelsberger
2003b). Die Gretchenfrage stellt sich dahinge-
hend, wie es die neuen Mitglieder bei der Ver-
tiefung der Integration und insbesondere bei
der verteidigungspolitischen Kooperation im
Rahmen der EU halten. Nicht nur aus diesem
Grund wird über flexible Handlungsformen für
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ANMERKUNGEN
1 Solidaritätsbekundungen gegenüber den Vereinigten
Staaten und zur transatlantischen Gemeinschaft wurden
in einem offenen Brief von acht Ländern (Dänemark,
Großbritannien, Italien, Spanien, Portugal, Polen, Tsche-
chien und Ungarn) im Januar 2003 und im darauffolgen-
den Monat von den zehn Staaten der Vilnius-Gruppe (Al-
banien, Bulgarien, Estland, Kroatien, Lettland, Litauen,
Mazedonien, Rumänien, Slowakei und Slowenien) geäu-
ßert.
2 Ich danke Simone Weske für die Zusammenstellung
des Datenmaterials.
3 Ohne Intra-EU-15-Handel.
4 Ohne Intra-EU-15-Handel.
5 Vgl.: http://www.europa.eu.int/comm/echo/statistics/
echo_en.htm
6 Vgl. hierzu insbesondere die Rolle der neuralen und
nicht der NATO zugehörigen EU-Staaten Dänemark,
Finnland, Irland, Österreich und Schweden.


